
Staatlich geprüfte 
Technikerinnen und 
Techniker

Heizungs-,  
Lüftungs- und 

Klimatechnik

Abschlüsse

• Staatlich geprüfte/r Techniker/in für 
Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik 
(Fachschulexamen)

• Erwerb der Fachhochschulreife durch 
eine zusätzliche Abschlussprüfung (Fach-
hochschulreifeprüfung)

• Ergänzende Zusatzqualifikationen  
(z.B. Teile der Meisterprüfung)

Kosten

Außer für die Zusatzqualifikationen werden 
für die Ausbildung keine Gebühren erho-
ben. Die Anschaffung eines PCs ist aller-
dings sinnvoll.

Berufskolleg Mitte
der Stadt Essen
Schwanenkampstr. 53
45127 Essen
Tel.:  (0201) 88-797-30
Fax:  (0201) 88-797-31
sekretariat@bkmitte-essen.de
http://www.bkmitte-essen.de

Berufsbild und Ausbildungsziel

Das Berufsbild der „Staatlich geprüften 
Technikerinnen und Techniker“ verlangt ein 
breites Spektrum an Qualifikationen und 
erstreckt sich auf alle Funktionsbereiche der 
Versorgungstechnik.

Konkret können dies in der Heizungs-,  
Lüftungs- und Klimatechnik sein:

• Konstruktion und Entwicklung 
• Qualitätsmanagement
• Schulung von technischem Personal
• Sachverständigentätigkeit
• Einkauf, Verkauf und Kundendienst
• Projektmanagement

Ausbildungsziel ist der Erwerb beruflicher 
Professionalität. Diese umfasst die
• Fachkompetenz: Betriebliche Probleme 

selbstständig lösen
• Methodenkompetenz: Entwicklung 

geeigneter Lösungsstrategien
• Lernkompetenz: Bereitschaft und 

Fähigkeit zur beruflichen Flexibilität und 
lebenslanger Fortbildung

• Human- und Sozialkompetenz: Befähi-
gung zur Teamarbeit und Kommunikation



Ansprechpartner

OStR Stephan Betancor
Email:  fst-hlk@bkmitte-essen.de

Überreicht von:

So finden Sie zum Berufskolleg 
Mitte der Stadt Essen:
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Aufnahmevoraussetzungen

Voraussetzungen für die Aufnahme in die 
Fachschule für Heizungs-, Lüftungs- und 
Klimatechnik sind:
1. Der Hauptschulabschluss oder ein höher-

wertiger Schulabschluss
2. Eine abgeschlossene Berufsausbildung 

in einem einschlägigen Ausbildungsberuf
3. Der Berufsschulabschluss, soweit wäh-

rend der Ausbildung die Berufsschul-
pflicht bestand

4. Eine Berufstätigkeit von einem Jahr, die 
auch während der Fachschulausbildung 
abgeleistet werden kann

5. Eine fünfjährige einschlägige Berufser-
fahrung wird alternativ für die Aufnahme 
anerkannt.

6. Aufgenommen werden können auch 
Studierende, die sich in einer Berufsaus-
bildung befinden.

Vollzeitform (2 Jahre)

Der Unterricht in der Tagesschule (Vollzeit-
form) erfolgt in der Regel zwischen 7.15 Uhr 
und 14.00 Uhr von montags bis freitags.

Teilzeitform (4 Jahre)

In der Abendschule (Teilzeitform) erfolgt der 
Unterricht mittwochs in der Zeit von 18.00 
Uhr bis 21.15 Uhr und samstags von 7.15 Uhr 
bis 14.00 Uhr. In mehreren Semestern 
werden Laborübungen und Kurse an einem 
zusätzlichen Wochentagabend durchge-
führt.

Es gilt die allgemeine Ferienordnung von 
NRW.

Was Sie mitbringen müssen

• Spaß an Technik
• Lust an eigener Weiterbildung
• Durchhaltevermögen
  und – ganz wichtig –
• ein Umfeld, das Sie unterstützt


